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Amtsblatt
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Unstruttal Ammern Dachrieden Eigenrode Horsmar Kaisershagen Reiser

Märchensalat in der 

Daltonschule Unstruttal

- Ein Theaterstück für die Schüler -
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und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und
Ausgaben mit  373.400 €

§ 2
Die Gemeinde stellt den Ortsteilen zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
finanzielle Mittel im angemessenen Umfang zur Verfügung. Nach 
§ 45 Abs. 6 ThürKO wird den Ortsteilen nachfolgendes Budget 
zur Verfügung gestellt.

Ortsteil Ammern 6.575 €
Ortsteil Dachrieden 1.365 €
Ortsteil Eigenrode 1.465 €
Ortsteil Horsmar 2.670 €
Ortsteil Kaisershagen 1.945 €
Ortsteil Reiser 1.975 €

§ 3
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaß-
nahmen sind nicht vorgesehen.

§ 4
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteu-
ern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und

forstwirtschaftlichen Betriebe (A)  300 v.H
b) für die Grundstücke (B)  389 v.H

2. Gewerbesteuer  395 v.H

§ 6
Der Höchstbetrag des Kassenkredites zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 300.000 € fest-
gesetzt.

§ 7
Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage neu festgesetzt.

§ 8
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 2019-01-01 in Kraft.

Unstruttal, 04.02.2019
Gött
Bürgermeister  (Siegel)

Ausfertigung der Satzung 2019
Die Haushaltssatzung der Gemeinde Unstruttal für 2019 wurde am 
04.02.2019 durch die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes 
des Unstrut-Hainich-Kreises geprüft und befürwortet und mit der 
Eingangsbestätigung hiermit gemäß § 21(3) ThürKO öffentlich be-
kannt gemacht.
Der Haushaltsplan liegt vom 18.02.2019 - 01.03.2019 in der Ver-
waltung der Gemeinde Unstruttal, Herrenstr. 43, 99974 Unstrut-
tal OT Ammern öffentlich aus und wird bis zur Entlastung und 
Beschlussfassung über die Jahresrechnung dieses Haushalts-
jahres nach § 80 Abs. 3 Satz 1 ThürKO zur Einsichtnahme zur 
Verfügung gehalten. Die Einsichtnahme kann zu den bekannten 
Öffnungszeiten der Gemeinde Unstruttal erfolgen.

Unstruttal, 15.02.2019
Gött
Bürgermeister

Beschluss-Nr.: 24 - 231 - 2019
Finanz- und Investitionsplan der Gemeinde Unstruttal für 
das Jahr 2019
Der Gemeinderat beschließt den Finanz- und Investitionsplan 
2019 auf der Grundlage des § 62 ThürKO sowie des § 24 Thür-
GemHV in der vorliegenden Form.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:  ..........17
Davon anwesend:  ....................................................................15
Ja-Stimmen:  .............................................................................15
Nein-Stimmen:  ...........................................................................0
Stimmenthaltung:  .......................................................................0

Gött
Bürgermeister  (Siegel)

Öffentliche Bekanntmachungen

Beschlüsse des Gemeinderates  
der Gemeinde Unstruttal
Die nachstehend aufgeführten Beschlüsse wurden im öffentli-
chen Teil der 24. Gemeinderatssitzung des Gemeinderates der 
Gemeinde Unstruttal, die am 28.01.2019 im OT Ammern statt-
fand, gefasst.

Beschluss-Nr.: 24 - 228 - 2019
Bestätigung der Tagesordnung
Die Mitglieder des Gemeinderates bestätigen die vorgelegte Ta-
gesordnung für die 24. Sitzung des Gemeinderates.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:  ..........17
Davon anwesend:  ....................................................................13
Ja-Stimmen:  .............................................................................13
Nein-Stimmen: ........................................................................... 0
Stimmenthaltung:  .......................................................................0

Gött
Bürgermeister  (Siegel)

Beschluss-Nr.: 24 - 229 - 2019
Bestätigung der Niederschrift der 23. Sitzung des Gemein-
derates der Gemeinde Unstruttal
Der Gemeinderat bestätigt die Rechtmäßigkeit der Niederschrift 
der 23. Sitzung des Gemeinderates vom 10.12.2018
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:  ..........17
Davon anwesend:  ....................................................................13
Ja-Stimmen:  .............................................................................11
Nein-Stimmen:  ...........................................................................0
Stimmenthaltung:  .......................................................................2

Gött
Bürgermeister  (Siegel)

Beschluss-Nr.: 24 - 230 - 2019
Haushaltssatzung der Gemeinde Unstruttal für das Jahr 
2019
Der Gemeinderat beschließt auf der Grundlage der §§ 55,57 
ThürKO und des § 19 (1) ThürKO sowie des § 1 ff ThürGemHV 
die vorliegende Haushaltssatzung für das Jahr 2019.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:  ..........17
Davon anwesend:  ....................................................................15
Ja-Stimmen:  .............................................................................15
Nein-Stimmen: ........................................................................... 0
Stimmenthaltung:  .......................................................................0

Gött
Bürgermeister  (Siegel)

Haushaltssatzung der Gemeinde Unstruttal 
für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund des §§ 57 ff der ThürKO in der Fassung der Bekannt-
machung vom 28. Januar 2003 (GVBl S. 41), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. April 2018 (GVBl. S. 74), 
erlässt die Gemeinde Unstruttal folgende Haushaltssatzung 
samt ihren Anlagen:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2019 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und
Ausgaben mit  3.695.900 €
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eine kürzere Frist geboten ist. Die Klage muss den Kläger, den 
Beklagten und den Streitgegenstand bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Der Begründung dienenden Tat-
sachen und Beweismitteln sollen angegeben, die angefochte-
ne Verfügung soll in Urschrift oder Abschrift beigefügt werden. 
Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Wirksamkeit 
des Bescheides nicht gehemmt, insbesondere die Einziehung 
der festgesetzten Steuer nicht aufgehalten.

Unstruttal, 2019-01-01
Gött
Bürgermeister

Geburtstage der Senioren
Folgende Seniorinnen und Senioren ab 70. Lebensjahr
haben in der Zeit vom 15.02. bis 15.03.2019 Geburtstag.

Der Bürgermeister und der Gemeinderat
wünschen allen Gesundheit und Wohlergehen.

Ammern
15.02. Frau Hildegard Hirsekorn  zum 90. Geburtstag
10.03. Herr Rüdiger Orschel  zum 75. Geburtstag
Dachrieden
02.03. Herr Helmut Mehler  zum 75. Geburtstag
Horsmar
28.02. Herr Reinhold Meyer  zum 75. Geburtstag
Kaisershagen
15.02. Frau Irmgard Paulsmeyer  zum 90. Geburtstag
22.02. Frau Renate Heyne  zum 80. Geburtstag
23.02. Frau Helga Vogt  zum 85. Geburtstag
Reiser
03.03. Herr Lothar Schulz  zum 70. Geburtstag
15.03. Frau Monika Bittner  zum 75. Geburtstag

Kirchliche Nachrichten

Gottesdienste in unseren Ortsteilen

vom 15.02. - 15.03.2019

Ammern
24.02. um 14.00 Uhr
01.03. um 19.00 Uhr (Weltgebetstag)
12.03. um 19.30 Uhr Frauenhilfe
Dachrieden
24.02. um 10.00 Uhr
10.03. um 10.00 Uhr
Horsmar
17.02. um 10.00 Uhr
03.03. um 10.00 Uhr
Kaisershagen
10.03. um 09.00 Uhr
Reiser
10.03. um 10.30 Uhr
12.03. um 15.00 Uhr Frauenhilfe
Eigenrode
siehe Aushang!
Konfirmanden/Vorkonfirmanden
für alle Dienstag von 17.00 - 19.00 Uhr 14-täglich
7. Kl./8.Kl. erst in Horsmar, dann in Lengefeld
Kindernachmittag
27.02. 16.00 - 18.00 Uhr in Ammern in der Pfarre
28.02. 16.00 - 18.00 Uhr in Dachrieden im Gemeinderaum
04.03. 16.00 - 18.00 Uhr in Kaisershagen im Gemeinderaum

Beschluss-Nr.: 24 - 232 - 2019
Bestellung eines Wahlleiters und dessen Stellvertreter für 
die Kommunalwahl 2019
Der Gemeinderat beschließt gemäß § 4 Abs. 2 ThürKWG

Frau Beate Vockrodt
als Wahlleiterin und
Herrn Marvin Otto
als Stellvertreter der Wahlleiterin

für die am 26.05.2019 durchzuführenden Kommunalwahlen.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:  ..........17
Davon anwesend: .................................................................... 15
Ja-Stimmen:  .............................................................................15
Nein-Stimmen:  ...........................................................................0
Stimmenthaltung: ....................................................................... 0

Gött
Bürgermeister  (Siegel)

Festsetzung der Grundsteuer 2019

Öffentliche Bekanntmachung über die Festsetzung der 
Grundsteuer A und B für das Jahr 2019
Der Gemeinderat der Gemeinde Unstruttal hat in seiner Sitzung 
am 28.01.2019 die Hebesätze der Grundsteuer A auf 300 v.H. 
und Grundsteuer B auf 389 v.H. bis auf Weiteres festgesetzt. 
Gegenüber dem Kalenderjahr 2018 ist für die Grundsteuer A und 
B damit keine Änderung eingetreten, so dass auf das Versenden 
von Grundsteuerbescheiden für das Kalenderjahr 2019 ver-
zichtet wird.
Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrundla-
ge (Messbeträge) sich seit der letzten Bescheid-Erteilung nicht 
geändert hat, wird deshalb durch diese öffentliche Bekanntma-
chung gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes - GrStG - 
vom 07. August 1973 (BGBl. S. 965), zuletzt geändert durch Art. 
38 G vom. 19.12.2008 I 2794 die Grundsteuer für das Kalender-
jahr 2019 in der zuletzt für das Kalenderjahr 2018 veranlagten 
Höhe festgesetzt.
Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr die 
gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, kann 
die Grundsteuer durch öffentliche Bekanntmachung festge-
setzt werden.
Für die Steuerschuldner treten mit dem Tage der öffentlichen 
Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn 
ihnen an diesem Tage ein schriftlicher Steuerbescheid zugegan-
gen wäre.
Die Grundsteuer wird mit den im zuletzt erteilten Grundsteuer-
bescheid festgesetzten Beträgen zu den ausgewiesenen Fällig-
keiten fällig.
Die Steuern sind an den im zuletzt ergangenen Steuerbescheid 
genannten Fälligkeitstagen, auf das Konto der Gemeinde Un-
struttal zu überweisen.
Soweit der Gemeinde Unstruttal ein SEPA Lastschriftmandat 
vorliegt bzw. ein Dauerauftrag erteilt wurde, werden die Fälligkei-
ten eingezogen bzw. von der Bank an die Gemeinde Unstruttal 
überwiesen. Die bereits geleisteten Zahlungen werden auf die 
Jahresschuld angerechnet. Die für die Veranlagung notwendigen 
Unterlagen können bei der Gemeinde Unstruttal während der all-
gemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden.

2. Die Festsetzung der Grundsteuer nach Nr. 1 gilt nicht für 
die Bemessung der Grundsteuer für Mietwohngrundstücke 
und Einfamilienhäuser nach der Ersatzbemessungsgrundla-
ge gemäß § 42 GrStG. Für solche Grundstücke ist die Steu-
eranmeldung für jedes Kalenderjahr bis zum 1. Fälligkeits-
tag der Grundsteuer abzugeben (§ 44 Abs. 3 GrStG).

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann binnen eines Monats 
nach ihrer Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Wi-
derspruch ist schriftlich bei der Gemeinde Unstruttal, Herrenstra-
ße 43, 99974 Unstruttal einzulegen. Die Frist für die Einlegung 
des Widerspruchs beginnt mit dem Ablauf des auf den Tag der 
Bekanntmachung dieser Allgemeinverfügung folgenden Tages. 
Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in an-
gemessener Frist sachlich nicht entschieden werden, so kann 
Klage bei dem Verwaltungsgericht Weimar schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses 
Gerichtes erhoben werden. Die Klage kann nicht vor Ablauf von 
drei Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben 
werden. Außer wenn wegen besonderer Umstände des Falles 
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In jedem Fach animierten die Schüler der Regelschule die Gäs-
te, sich aktiv zu beteiligen, sei es am kreativen Gestalten, am Lö-
sen eines Märchen- oder Comicquizes oder bei der Berechnung 
von Entfernungen mit Google Maps. Bei einem ausgedehnten 
Rundgang durch die Fachkabinette wurden von den Schülern 
der 8. Klassen charmant Häppchen gereicht. Entstanden waren 
die Leckerbissen mit Unterstützung des Vereins „Pausenbrote 
e.V.“. Die Mitarbeiter sorgen während des Schulbetriebs täglich 
für ein gesundes Frühstück.

Schüler, Eltern und andere Gäste verweilen bei leckeren Ange-
boten vom Verein „Pausenbrote e.V.“

Eine sehr gute Resonanz fand die Berufsmesse, rund 20 Betrie-
be aus der Region präsentierten sich und kamen mit den zukünf-
tigen Schulabgängern ins Gespräch.

Den Schülern der oberen Jahrgänge präsentieren sich etwa 20 
Unternehmen in einer kleinen Berufsmesse

Das große Interesse der Schüler und die sehr gute Vorbereitung 
von Seiten der Schule lobte Frank Seiler vom Firmenausbil-
dungsverbund Nord-West-Thüringen.
Zu einer liebgewordenen Tradition ist die Altpapiersammlung an 
diesem Tag geworden. Jedes Jahr kommen viele Tonnen an Pa-
pier zusammen. Das Geld aus dem Verkauf des Altpapiers fließt 
in den Schulförderverein und kommt natürlich den Schülern zu-
gute. Dieser „Tag der offenen Tür“ war ein gelungener Tag, der 
allen in guter Erinnerung bleiben dürfte.

Marion Strache

Neues aus der Grundschule

So ein Märchensalat!

Es war wieder soweit! Nach einigen Jahren Unterbrechung ha-
ben sich in der Grundschule wieder Eltern, Erzieher und Lehrer 
zusammengefunden, um in unzähligen Stunden ein Theater-
stück für die Schüler zu proben. Diesmal waren doch wirklich alle 
Märchen durcheinandergeraten. Das war ein Spaß!
Herzlichen Dank allen Schauspielern, die emsig ihre Rollen üb-
ten, den Papas Herrn Herz und Herrn Husemann für die Bereit-
stellung der professionellen Technik sowie allen Helfern hinter 
der Bühne.

07.03. 16.00 - 18.00 Uhr in Horsmar im Gemeinderaum
11.03. 16.00 - 18.00 Uhr in Ammern in der Pfarre

Für Dachrieden und Horsmar ist Pfarrer Teja Begrich zuständig.
Erreichbar ist er telefonisch unter 03601/405715 oder unter 
begrich@web.de
Für die Orte Ammern, Kaisershagen und Reiser übernimmt 
Pfarrer Tobias Krüger die Vertretung. Ihn erreichen Sie unter 
03601.80800044 oder unter petripfarrer@gmail.com.
Für Eigenrode ist das Ev. Pfarramt Rüdigershagen (Tel. 036076 
59764, Email: ev.pfarramt-ruedigershagen@t-online.de) zuständig

Änderungen vorbehalten - siehe jeweiligen Aushang!

Kindertagesstätten

Das neue Leitungsteam der Kindertages-
stätte „Bärenstübchen“ stellt sich vor:
Luisa Eckardt und Katrin Brügmann haben seit dem 01. Januar 
2019 die Leitung des „Bärenstübchen’s“ in Ammern übernommen. 
Das gesamte Team freut sich auf eine gute Zusammenarbeit mit 
den Kindern und den Eltern!

Luisa Eckardt

Schulnachrichten

Regelschule Unstruttal im Ortsteil Ammern 
öffnet ihre Türen
„Herzlich willkommen“, das waren am Samstag, dem 19.01.2019, 
alle Besucher zum „Tag der offenen Tür“. Die Eröffnung zu diesem 
alljährlichen Höhepunkt gestaltete der Spielmannszug „Sach-
sensiedlung 1964 e.V.“ mit einem Ständchen. Viele Schüler der 
Regelschule musizieren in dem Verein. Beim „Tag der offenen 
Tür“ konnten sich Eltern, Viertklässler, ehemalige Schüler und 
Gäste in den verschiedenen Räumen über die Inhalte der Unter-
richtsarbeit informieren. Besonders in Physik, Chemie, Biologie 
und Mathematik gab es viel zum Ausprobieren, z. B. wurde ein 
Tesla-Transformator eindrucksvoll vorgestellt, Experimente zur 
Prüfung des Magnetismus durchgeführt, gebastelte Lochkame-
ras der Schüler standen zum Ausprobieren bereit und Netzbilder 
konnten nach Anleitung gezeichnet werden.

Schüler der Klasse 8b experimentieren mit 4.-Klässlern im 
Chemieraum
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Hinweis über die Verteilung des Amtsblattes
Die Verteilung des Amtsblattes erfolgt über den Verlag LINUS 
WITTICH Medien KG.
Bitte wenden Sie sich, wenn Sie kein Amtsblatt erhalten haben, 
direkt an folgende Telefonnummer: 03677/205036
bzw. per mail an:

vertrieb@wittich-langewiesen.de
Es besteht auch die Möglichkeit, sich ein Exemplar bei der Ge-
meindeverwaltung im Ortsteil Ammern, Herrenstraße 43, abzu-
holen. Online ist unser Amtsblatt auf unserer Hompage (Gemein-
de Unstruttal - Rubrik Amtsblatt) einzusehen.
Ihre Gemeinde Unstruttal

Vereine und Verbände

1. Hallenturnier der SG Ammern 2019

am 23.02.2019 um 16.30 Uhr

Liebe Sporfreunde,
am 23.02.2019 veranstalten wir unser erstes Hallenturnier in 
der Sporthalle in Ammern. Wir freuen uns über die Teilnahme 
folgender Vereine:

Rot-Weiß Kraja
Glückauf Kehmstedt
SV 1911 Dingelstädt
FC Union Mühlhausen II
SG Ammern A-Junioren
SG Ammern I

REGELN:
Turnier startet um 16:30 Uhr
Spielzeit jeweils 12 Minuten
Bei einer Spielstärke von 1+4 kann beliebig oft gewechselt 
werden
Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Mit sportlichen Grüßen
SG Ammern

Mitteilung der Jagdgenossenschaft Ammern
Die Jagdgenossenschaft Ammern lädt alle Grundstückseigentü-
mer der bejagbaren Flächen der Gemarkung Ammern zu einer 
nichtöffentlichen Versammlung gemäß § 9 BJG und § 11 ThJG 
ein.

Die Versammlung findet

am Freitag, dem 22. März 2019
um 19.30 Uhr
in der Gaststätte „Zur Guten Quelle“

statt.

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Feststellung der Anwesenheit
nach Stimmen/Flächen

2. Bericht des Vorstandes
3. Bericht des Kassenführers
4. Bericht der Revisionskommission
5. Beschluss zur Entlastung des Kassenführers
6. Beschluss zur Entlastung des Vorstandes
7. Beschluss zur Verwendung des Jagdpachtreinerlöses
8. Bericht der Jagdpächter
9. Verschiedenes

Der Vorstand lädt zu einem Essen ein.
gez. Der Vorstand

Gleichzeitig wurde an diesem Abend, am 24.01.2019, nach 45 
Dienstjahren unsere Kollegin Karla Beubler in den Ruhestand 
verabschiedet. Wir wünschen ihr für die kommende Zeit vor allem 
Gesundheit und freuen uns auf ein Wiedersehen.

Claudia Zanker

Veranstaltungen

Übersicht der Veranstaltungen  
der einzelnen Vereine
vom 15.02. bis 15.03.2019

Februar

16.02. Jahreshauptversammlung der FFw Dachrieden
16.02. 1. Festsitzung der Quellenarren
17.02. Rentnerfasching der Quellenarren
23.02. Jahreshauptversammlung FFw Eigenrode
23.02. 1. Festsitzung ACC im Kulturhaus Ammern
23.02. ab 13:00 Uhr Turnier der „Alten Herren“

in der Sporthalle in Ammern
23.02. ab 16:30 Uhr Turnier der Männermannschaften

und A-Junioren in der Sporthalle in Ammern
24.02. ab 09:30 Uhr Turnier der C- und B-Junioren

in der Sporthalle in Ammern
24.02. ab 13:00 Uhr Turnier der E-Junioren in der Sporthalle

in Ammern
24.02. Rentnerfasching des ACC für Unstruttal

im Kulturhaus Ammern
28.02. Alt-Weiberfasching des ACC im Kulturhaus Ammern

März

02.03. 2. Festsitzung des ACC im Kulturhaus Ammern
03.03. Kinderfasching des ACC im Kulturhaus Ammern
09.03. 25-jähriges Faschingsjubiläum

und Abschiedssitzung der Quellenarren
09.03. Karneval der Eigenröder Meisen
09.03. Jahreshauptversammlung FFw Reiser
10.03. Kinderfasching mit dem Eigenröder Meisen
15.03. Jahreshauptversammlung Heimatverein Reiser
15.03. Jahreshauptversammlung

der Jagdgenossenschaft Dachrieden
22.03. Jahreshauptversammlung

der Jagdgenossenschaft Ammern

Redaktionsschluss für das Amtsblatt
Abgabe der Artikel:   01.03.2019
nächster Erscheinungstermin des Amtsblattes:  15.03.2019
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Mitteilung der Jagdgenossenschaft  
Dachrieden
Die Jagdgenossenschaft Dachrieden lädt alle Grundstücksei-
gentümer der bejagbaren Flächen der Gemarkung Dachrieden 
zu einer nichtöffentlichen Versammlung gemäß § 9 BJG und § 
11 ThHJG ein.

Die Versammlung findet
am Freitag, dem 15.03.2019 um 18.00 Uhr
im Schulungsraum der FFW Dachrieden

statt.

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Jagdvorsteher
2. Verlesen des Protokolls der letzten Jahreshauptversamm-

lung
3. Bericht des Vorstandes durch den Jagdvorsteher
4. Bericht des Kassierers
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Aussprache zu den Berichten
7. Entlastung des Vorstandes
8. Entlastung der Kassenwartin
9. Vorschläge Kassenprüfung 2020
10. Verwendung des Reinertrags
11. Beschluss über den Antrag auf Jagdpachtverlängerung
12. Diskussion
13. Schlusswort

Bitte wenn möglich, Nachweis zum Landbesitz mitbringen!
Herzlich eingeladen sind auch die Jagdpächter.
Für Essen (warmer Hirsch) und Trinken wird gesorgt.

Helmut Mehler
Jagdvorsteher

Krippenspiel 2018

Auch in diesem Jahr erfreuten uns die kleinen Schauspieler zur 
Christmette mal wieder mit ihrem Schauspieltalent. Diesmal 
spielte der kleine Karli als Wirt die Hauptrolle. Er ließ nämlich 
anders als sonst Maria und Josef gern in seine Herberge ein 
und war auch beim Zubettgehen noch froh, diese Entscheidung 
getroffen zu haben. Vielen Dank an die Kinder Jasmin & John 
als Maria & Josef, Eric, Cedrik, Emely und Pauline als Wirte, 
Hauptdarsteller Albert als Karli und Tessa als Erzählerin. Ein 
Dankeschön geht auch an Frau Themel für die Gestaltung des 
Gottesdienstes, an den Männergesangverein Dachrieden für die 
musikalische Umrahmung und an Julian Ebert für die Begleitung 
an der Orgel.
Der Gemeindekirchenrat wünscht allen ein gesundes neues Jahr 
und freut sich auf ein neues Kirchenjahr.

Eileen Bickel

Der ACC e.V. informiert

Mitteilung der
Quellenarren

Der Rentnerfasching am 17.02.2019 
beginnt nicht, wie im Plakat gedruckt, 

um 15.11 Uhr, sondern bereits  
um 14.11 Uhr. 

Wir bitten um Beachtung!

Die Quellenarren
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unsere Jahreshauptversammlung mit der Rechenschaftslegung 
des vergangenen Jahres statt.
Zu diesem Höhepunkt unseres Vereinslebens laden wir Sie im Na-
men des Vorstandes recht herzlich ein und bitten um pünktliches und 
vollzähliges Erscheinen. Der Jahresbeitrag ist bitte mitzubringen.

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Bericht des Wehrführers
3. Bericht des Vorsitzenden
4. Bericht Jugendwart
5. Kassenbericht
6. Bericht der Revisionskommission und

Entlastung des Vorstandes
7. Diskussion zu den Berichten
8. Ansprache der Gäste
9. Auszeichnungen
10. Schlusswort des Vorsitzenden sowie des Wehrführers

Im Anschluss daran findet ein gemütliches Beisammensein statt.

Siegmar Blache Sven Walter
Vereinsvorsitzender Wehrführer

Vorankündigungen

09.03.2019
um 19.00 Uhr Jahreshauptversammlung  

Freiwillige Feuerwehr Reiser
15.03.2019
um 19.00 Uhr Jahreshauptversammlung  

Heimatverein Reiser
10.04.2019
um 15.00 Uhr Senioren-Frühlingsfest im Schützenhaus
13.04.2019

Frühjahrsputz

Neujahrsempfang  
unserer Partnergemeinde Riedheim

Auf Einladung unserer Partnergemeinde nahm eine kleine Ab-
ordnung am 12.01.2019 am Neujahrsempfang in Markdorf am 
Bodensee teil. Wegen verschiedener Krankheitsfälle konnte eine 
avisierte Feier im Oktober 2018 zum 25-Jährigen Bestehen der 
Partnerschaft Riedheim mit Reiser nicht stattfinden. Deshalb 
nutzten wir den Empfang, um unsere Geschenke an den Bürger-
meister von Markdorf, Georg Riedmann und den Ortsvorsteher 
von Riedheim, Hubert Roth zu überreichen.

H.P. Kastner

Auch in diesem Jahr hieß es wieder  
„Raus mit dem Baum“

Am Samstag, dem 12.01.2019 um 16.00 Uhr fand unser traditi-
onelles Weihnachtsbaumverbrennen statt. Die FFW Dachrieden 
lud dazu ein. Wir freuten uns über das zahlreiche Erscheinen der 
Einwohner und auch vieler Bekannter. So hatten die Dachrieder 
wieder die Möglichkeit, ihre ausrangierten Weihnachtsbäume 
zu entsorgen. Am Vormittag fuhren die Kinder der Jugendfeuer-
wehr von Straße zu Straße und hielten Ausschau nach den alten 
Bäumen, die von den Einwohnern vor die Tür gelegt wurden. Die 
Nässe und der immer wiederkehrende Wind machten uns das 
Arbeiten etwas schwierig. Wir bekamen dennoch auch große Un-
terstützung von der Jugendfeuerwehr, die einen eigenen Stand 
hatte. Einen großen Dank an alle kleinen und großen Helfer, die 
uns diesen schönen Tag ermöglicht haben. So konnten wir auch 
in diesem Jahr den Abend gemütlich ausklingen lassen.
Die FFW Dachrieden freut sich auf ein tolles Jahr 2019!

Der Vorstand

Karneval in Eigenrode
Am Aschermittwoch ist 
bekanntlich alles vorbei, 
aber nicht bei uns, darum 
laden wir alle Freunde des 
Karnevals am Samstag, 
dem 9.3.2019 auf den 
Saal der Gaststätte „Zur 
Erholung“ ein. Beginn ist 
um 20.11 Uhr. Karten gibt 
es nur an der Abendkas-

se. Der Geselligkeitsverein hat wieder ein kleines aber feines 
Programm zusammengestellt. Anlässlich des 20. Jubiläums des 
Zusammenschlusses von Kirmesburschen und Karnevalsverein 
zum Geselligkeitsverein „Eigenröder Meisen“ e.V. hat sich Jens 
Hoppe aus Effelder mit seiner Faltenrock-Tour 2019 bei uns 
angekündigt. Das S&L Eventteam wird uns wieder durch den 
Abend begleiten und den Saal zum Beben bringen.
Am Sonntag, dem 10.3.2019 findet ab 15.00 Uhr dann der Kin-
derfasching für die Jüngsten der Gemeinde statt. Wie im letz-
ten Jahr wird Andy Stiller aus Mühlhausen die Kinder mit seinen 
Spielen und lustigen Liedern wieder den ganzen Nachmittag be-
schäftigen, und hofft, dass auch wieder viele bunte Kostüme aus 
allen Orten der Gemeinde zu sehen sind.
Die Mitwirkenden des Geselligkeitsverein freuen sich auf diesen 
Abend und hoffen auf viele Gäste aus nah und fern.

A. Frey - Vorsitzender

Einladung der Freiwilligen Feuerwehr  
Eigenrode
Verehrte(r) Kameradin/Kamerad,

am Samstag, dem 23.02.2019 findet
um 19.00 Uhr
in der Gaststätte „Zur Erholung“
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Weihnachtsbaumverbrennen 2019
Es ist ein schöner Brauch, den Christbaum gemeinsam zu ver-
brennen.
Ein willkommener Anlass, in der kalten Winterzeit hinaus zu ge-
hen und sich mit Mitbürgern zu unterhalten, ein kühles Getränk 
zu genießen oder sich am heißen Glühwein aufzuwärmen. Zur 
Stärkung gab es Rostwürste und auch die FFw-Nudeln.

Eine Attraktion für unsere Kleinen ist die Löschübung der Ju-
gendfeuerwehr Reiser.

Herzlichen Dank an unsere FFW für das gelungene Fest.

H.P. Kastner

Glückwünsche zur 
Goldenen Hochzeit

Am 02. Februar 2019 feierten 
Rainer und Eleonore Hirt das 
Fest der Goldenen Hochzeit.
Wer Goldene Hochzeit fei-
ert kennt Höhen und Tiefen 
des Lebens und weiß, dass 
stets Hoffnung ist. Hoffnung 
auf ein beglückendes Mitein-
ander, das Euch noch lange 
erhalten bleiben soll.
Die Mitglieder vom Ortsteilrat 
und der Ortsteilbürgermeis-
ter Jörg Papendick wünschen 
Euch von Herzen noch viele 
schöne gemeinsame Jahre 
bei bester Gesundheit.

Jörg Papendick
Ortsteilbürgermeister

Rainer und Elenore Hirt

Impressum

Amtsblatt der Gemeinde Unstruttal
Herausgeber: Gemeinde Unstruttal
Verlag und Druck: LINUS WITTICH Medien KG, In den Folgen 43, 
98704 Ilmenau OT Langewiesen, info@wittich-langewiesen.de, www.wittich.de,
Tel. 0 36 77 / 20 50 - 0, Fax 0 36 77 / 20 50 - 21
Verantwortlich für amtlichen Teil: der Bürgermeister
Verantwortlich für nichtamtlichen Teil: LINUS WITTICH Medien KG, Ilmenau OT 
Langewiesen
Ehrenamtliches Redaktionskollegium: 
Ammern - Herr Vockrodt, Dachrieden – Herr Petri, Eigenrode - Herr Keilholz, 
Horsmar – Frau Hündorf, Herr Göthling, Kaisershagen – Frau Vogt, Frau Pinternagel, 
Reiser – Herr Kastner, Herr Papendick
Redaktionssekretärin: Frau Nonn
Tel.: 0 36 01 / 8 86 26 61, Fax: 0 36 01 / 44 81 16
Verantwortlich für den Anzeigenverkauf: Petra Helbing, erreichbar unter Tel.: 
0174 / 9257020, E-Mail: p.helbing@wittich-langewiesen.de
Verantwortlich für den Anzeigenteil: David Galandt – Erreichbar unter der 
Anschrift des Verlages. Für die Richtigkeit der Anzeigen übernimmt der Verlag 
keine Gewähr. Vom Verlag gestellte Anzeigenmotive dürfen nicht anderweitig ver-
wendet werden. Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere 
allgemeinen und zusätzlichen Geschäftsbedingungen und die z.Zt. gültige Anzei-
genpreisliste. Vom Kunden vorgegebene HKS-Farben bzw. Sonderfarben werden 
von uns aus 4-c Farben gemischt. Dabei können Farbabweichungen auftreten, 
genauso wie bei unterschiedlicher Papierbeschaffenheit. Deshalb können wir für 
eine genaue Farbwiedergabe keine Garantie übernehmen. Diesbezügliche Bean-
standungen verpflichten uns zu keiner Ersatzleistung.
Verlagsleiter: Mirko Reise
Erscheinungsweise: monatlich, kostenlos an alle Haushaltungen im Verbreitungs-
gebiet: Im Bedarfsfall können Sie Einzelstücke zum Preis von 2,50 € (inkl. Porto 
und 7% MWSt.) beim Verlag bestellen.


